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I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angebo-
ten in elektronischen Informations- und Kommuni-
kationsmedien, die deren Entwicklung oder Erzie-
hung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der 
Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen 
Informations- und Kommunikationsmedien, die die 
Menschenwürde oder sonstige durch das Strafge-
setzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. 

§ 1 Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angebo-
ten in elektronischen Informations- und Kommuni-
kationsmedien, die deren Entwicklung oder Erzie-
hung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der 
Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen 
Informations- und Kommunikationsmedien, die die 
Menschenwürde oder sonstige durch das Strafge-
setzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. 

§ 2 Geltungsbereich  

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektronische In-
formations- und Kommunikationsmedien (Rund-
funk und Telemedien). 

(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für elektronische 
Informations- und Kommunikationsdienste soweit 
sie Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 
des Telekommunikationsgesetzes sind, die ganz in 
der Übertragung von Signalen über Telekommuni-
kationsnetze bestehen oder telekommunikations-
gestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekom-
munikationsgesetzes sind.  

(3) Das Telemediengesetz und die für Telemedien 
anwendbaren Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrages bleiben unberührt.  

§ 2 Geltungsbereich  

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für Rundfunk und Te-
lemedien im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages.  

(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für elektronische 
Informations- und Kommunikationsdienste soweit 
sie Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 
des Telekommunikationsgesetzes sind, die ganz in 
der Übertragung von Signalen über Telekommuni-
kationsnetze bestehen oder telekommunikations-
gestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekom-
munikationsgesetzes sind.  

(3)(2) Das Telemediengesetz und die für Teleme-
dien anwendbaren Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrages bleiben unberührt.  

§ 3 Begriffsbestimmungen  

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer 
noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist.  

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind  

1. „Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte 
von Telemedien,  

2. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
von Telemedien 

§ 3 Begriffsbestimmungen  

Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 

1. „Angebote“ Inhalte im Rundfunk oder Inhalte 
von Telemedien im Sinne des Rundfunkstaats-
vertrages,  

2. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
Telemedien. 

§ 4 Unzulässige Angebote  

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
sind Angebote unzulässig, wenn sie  

1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des 
Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt ge-
gen die freiheitliche demokratische Gründord-
nung oder den Gedanken der Völkerverstän-
digung gerichtet ist,  

§ 4 Unzulässige Angebote  

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
sind Angebote unzulässig, wenn sie  

1.  Propagandamittel im Sinne des § 86 des Straf-
gesetzbuches darstellen, deren Inhalt gegen 
die freiheitliche demokratische Gründordnung 
oder den Gedanken der Völkerverständigung 
gerichtet ist,  
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2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisati-
onen im Sinne des § 86a des Strafgesetzbu-
ches verwenden,  

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse oder 
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufsta-
cheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
gegen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, dass Teile der Be-
völkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe 
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet werden,  

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozia-
lismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 
und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches 
bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leug-
nen oder verharmlosen,  

 

 

 

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-
dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlo-
sung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellt; dies gilt auch bei vir-
tuellen Darstellungen,  

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen,  

7. den Krieg verherrlichen,  

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbe-
sondere durch die Darstellung von Menschen, 
die sterben oder schweren körperlichen oder 
seelischen Leiden ausgesetzt sind oder wa-
ren, wobei ein tatsächliches Geschehen wie-
dergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes 
Interesse gerade für diese Form der Darstel-
lung oder Berichterstattung vorliegt; eine Ein-
willigung ist unbeachtlich,  

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den 
sexuellen Missbrauch von Kindern oder Ju-

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisatio-
nen im Sinne des § 86a des Strafgesetzbuches 
verwenden,  

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse oder 
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufsta-
cheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen ge-
gen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, dass Teile der Be-
völkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe 
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet werden,  

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialis-
mus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 und 
§ 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches be-
zeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen 
oder verharmlosen,  
den öffentlichen Frieden in einer die Würde der 
Opfer verletzenden Weise dadurch stören, dass 
die nationalsozialistische Gewalt- und Willkür-
herrschaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfer-
tigt wird, 

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-
dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlo-
sung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtu-
ellen Darstellungen,  

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen,  

7. den Krieg verherrlichen,  

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbe-
sondere durch die Darstellung von Menschen, 
die sterben oder schweren körperlichen oder 
seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, 
wobei ein tatsächliches Geschehen wiederge-
geben wird, ohne dass ein berechtigtes Interes-
se gerade für diese Form der Darstellung oder 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich,  

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, 
sexuelle Handlungen von, an oder vor Perso-
nen unter achtzehn Jahren oder sexuelle Hand-
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gendlichen oder sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder  

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 28 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind 
oder mit einem in dieser Liste aufgenomme-
nen Werk ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind.  

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 
Abs. 3 des Strafgesetzbuches; im Falle der Num-
mer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches ent-
sprechend.  

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
sind Angebote ferner unzulässig, wenn sie  

1. in sonstiger Weise pornografisch sind,  

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder 
mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, 
oder  

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Be-
rücksichtigung der besonderen Wirkungsform 
des Verbreitungsmediums schwer zu gefähr-
den.  

In Telemedien sind Angebote abweichend von 
Satz 1 zulässig, wenn von Seiten des Anbieters 
sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zu-
gänglich gemacht werden (geschlossene Benut-
zergruppe).  

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste 
nach § 18 des Jugendschutzgesetzes wirken die 
Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentli-
chen inhaltlichen Veränderungen bis zu einer Ent-
scheidung durch die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien.  

lungen von Menschen mit Tieren zum Gegens-
tand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen, oder  

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 28 
des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind 
oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen 
Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind.  

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 1. Alternative 
und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches; im 
Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetz-
buches entsprechend.  

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
sind Angebote ferner unzulässig, wenn sie  

1. in sonstiger Weise pornografisch sind,  

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder 
mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, 
oder  

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Be-
rücksichtigung der besonderen Wirkungsform 
des Verbreitungsmediums schwer zu gefähr-
den.  

In Telemedien sind Angebote abweichend von 
Satz 1 zulässig, wenn der Anbieter sicherstellt, 
dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht 
werden.  

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste 
nach § 18 des Jugendschutzgesetzes wirken die 
Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentli-
chen inhaltlichen Veränderungen bis zu einer Ent-
scheidung durch die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien.  

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote  

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten 
oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge 
zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der be-
troffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht 
wahrnehmen.  

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beein-
trächtigen, verbreiten oder zugänglich machen, 
haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen. Die Altersstufen 
sind: 
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(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beein-
trächtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 
vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz 
für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Alters-
stufe nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt entspre-
chend für Angebote, die mit dem bewerteten An-
gebot im Wesentlichen inhaltsgleich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ab 6 Jahren, 

2. ab 12 Jahren, 

3. ab 16 Jahren, 

4. ab 18 Jahren. 

Die Altersstufe „ab 0 Jahre“ kommt für offensicht-
lich nicht entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 
in Betracht. Bei Angeboten, die Inhalte periodi-
scher Druckerzeugnisse in Text und Bild wieder-
geben, können gegen den Anbieter erst dann 
Maßnahmen ergriffen werden, wenn eine aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
oder die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) festgestellt hat, dass das Angebot entwick-
lungsbeeinträchtigend ist. 

(2) Angebote können entsprechend der Altersstu-
fen gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung 
muss die Altersstufe sowie die Stelle, die die Be-
wertung vorgenommen hat, eindeutig erkennen 
lassen. Anbieter können ihre Angebote einer nach 
§ 19 anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle zur Bewertung oder Bestätigung 
ihrer Bewertung vorlegen. Durch die KJM bestätig-
te Altersbewertungen von anerkannten Einrichtun-
gen der Freiwilligen Selbstkontrolle sind von den 
obersten Landesjugendbehörden für die Freigabe 
und Kennzeichnung inhaltsgleicher oder im We-
sentlichen inhaltsgleicher Angebote nach dem 
Jugendschutzgesetz zu übernehmen; für die Prü-
fung durch die KJM gilt § 20 Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 5 Satz 2 entsprechend. 

(3) Die Kennzeichnung von Angeboten, die den 
Zugang zu Inhalten vermitteln, die gemäß §§ 7 ff. 
des Telemediengesetzes nicht vollständig in den 
Verantwortungsbereich des Anbieters fallen, ins-
besondere weil diese von Nutzern in das Angebot 
integriert werden oder das Angebot durch Nutzer 
verändert wird, setzt voraus, dass der Anbieter die 
Einbeziehung oder der Verbleib von Inhalten im 
Gesamtangebot verhindert, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen, die 
das Alter der gekennzeichneten Altersstufe noch 
nicht erreicht haben, zu beeinträchtigen. Der 
Nachweis, dass ausreichende Schutzmaßnahmen 
ergriffen wurden, gilt als erbracht, wenn sich der 
Anbieter dem Verhaltenskodex einer anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle unter-
wirft. 

(4) Altersfreigaben nach § 14 Abs. 2 des Jugend-
schutzgesetzes sind für die Bewertung zu über-
nehmen. Es sind die Kennzeichen der Selbstkon-
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(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 
dadurch entsprechen, dass er  

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahr-
nehmung des Angebots durch Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufe un-
möglich macht oder wesentlich erschwert oder  

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zu-
gänglich gemacht werden, so wählt, dass Kin-
der oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufe üblicherweise die Angebote nicht wahr-
nehmen.  

 

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Ju-
gendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine 
Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot 
nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder 
zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine 
entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder 
oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten 
ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 
Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei 
Filmen, die nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutz-
gesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, 
ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl jüngerer 
Kinder Rechnung zu tragen.  

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder zu be-
fürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine 
Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot 
getrennt von für Kinder bestimmten Angeboten 
verbreitet wird oder abrufbar ist.  

 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, 
Sendungen zum politischen Zeitgeschehen im 
Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Tele-
medien, soweit ein berechtigtes Interesse gerade 
an dieser Form der Darstellung oder Berichterstat-
tung vorliegt. 

trollen nach dem Jugendschutzgesetz zu verwen-
den. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit 
den bewerteten Angeboten im Wesentlichen in-
haltsgleich sind. 

(5) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 
dadurch entsprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahr-
nehmung des Angebots durch Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich 
macht oder wesentlich erschwert oder 

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder 
zugänglich gemacht werden, so wählt, dass 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufe üblicherweise die Angebote nicht wahr-
nehmen.  

(6) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Ju-
gendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine 
Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot 
nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder 
zugänglich gemacht wird. Wenn eine entwick-
lungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder 
Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, 
erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach Ab-
satz 1, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht 
wird. Bei der Wahl der Zeit zur Verbreitung des 
Angebots und des Umfelds für Angebote der Al-
tersstufe „ab 12 Jahren“ ist dem Wohl jüngerer 
Kinder Rechnung zu tragen.  

(7) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder unter 
12 Jahren zu befürchten, erfüllt der Anbieter von 
Telemedien seine Verpflichtung nach Absatz 1, 
wenn das Angebot getrennt von für diese Kinder 
bestimmten Angeboten verbreitet wird oder abruf-
bar ist. 

(8) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, 
Sendungen zum politischen Zeitgeschehen im 
Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Tele-
medien, es sei denn, es besteht offensichtlich kein 
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Darstellung oder Berichterstattung. 

§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Tele-
shopping  

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter 
den Bedingungen zulässig, die auch für die 
Verbreitung des Angebotes selbst gelten. Die Liste 
der jugendgefährdenden Medien (§ 18 des Ju-

§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Tele-
shopping  

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter 
den Bedingungen zulässig, die auch für die 
Verbreitung des Angebotes selbst gelten. Die Liste 
der jugendgefährdenden Medien (§ 18 des Ju-
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gendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der 
Werbung verbreitet oder zugänglich gemacht wer-
den. Bei Werbung darf nicht darauf hingewiesen 
werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme eines 
Angebotes oder eines inhaltsgleichen Trägermedi-
ums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzge-
setzes anhängig ist oder gewesen ist.  

(2) Werbung darf Kinder und Jugendliche weder 
körperlich noch seelisch beeinträchtigen, darüber 
hinaus darf sie nicht  

1. direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von 
Waren oder Dienstleistungen an Minderjährige 
enthalten, die deren Unerfahrenheit und Leicht-
gläubigkeit ausnutzen,  

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, 
ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbe-
nen Waren oder Dienstleistungen zu bewegen,  

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kin-
der oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern und 
anderen Vertrauenspersonen haben, oder  

4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten 
Grund in gefährlichen Situationen zeigen.  

(3) Werbung deren Inhalt geeignet ist, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss getrennt 
von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder 
Jugendliche richten.  

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Ju-
gendliche richtet oder bei der Kinder oder Jugend-
liche als Darsteller eingesetzt werden, darf nicht 
den Interessen von Kindern oder Jugendlichen 
schaden oder deren Unerfahrenheit ausnutzen.  

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich 
weder an Kinder oder Jugendliche richten noch 
durch die Art der Darstellung Kinder und Jugendli-
che besonders ansprechen oder diese beim Alko-
holgenuss darstellen.  

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping 
und Sponsoring entsprechend. Teleshopping darf 
darüber hinaus Kinder oder Jugendliche nicht dazu 
anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für 
Waren oder Dienstleistungen zu schließen. 

gendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der 
Werbung verbreitet oder zugänglich gemacht wer-
den. Bei Werbung darf nicht darauf hingewiesen 
werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme eines 
Angebotes oder eines inhaltsgleichen Trägermedi-
ums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzge-
setzes anhängig ist oder gewesen ist.  

(2) Werbung darf Kinder und Jugendliche weder 
körperlich noch seelisch beeinträchtigen, darüber 
hinaus darf sie nicht  

1. direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von 
Waren oder Dienstleistungen an Minderjährige 
enthalten, die deren Unerfahrenheit und Leicht-
gläubigkeit ausnutzen,  

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, 
ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbe-
nen Waren oder Dienstleistungen zu bewegen,  

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kin-
der oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern und 
anderen Vertrauenspersonen haben, oder  

4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten 
Grund in gefährlichen Situationen zeigen.  

(3) Werbung deren Inhalt geeignet ist, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss getrennt 
von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder 
Jugendliche richten.  

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Ju-
gendliche richtet oder bei der Kinder oder Jugend-
liche als Darsteller eingesetzt werden, darf nicht 
den Interessen von Kindern oder Jugendlichen 
schaden oder deren Unerfahrenheit ausnutzen.  

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich 
weder an Kinder oder Jugendliche richten noch 
durch die Art der Darstellung Kinder und Jugendli-
che besonders ansprechen oder diese beim Alko-
holgenuss darstellen.  

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping 
und Sponsoring entsprechend. Teleshopping darf 
darüber hinaus Kinder oder Jugendliche nicht dazu 
anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für 
Waren oder Dienstleistungen zu schließen. 

§ 7 Jugendschutzbeauftragte  

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veran-
staltet, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu 
bestellen. Gleiches gilt für geschäftsmäßige Anbie-

§ 7 Jugendschutzbeauftragte  

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veran-
staltet, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu 
bestellen. Gleiches gilt für geschäftsmäßige Anbie-
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ter von allgemein zugänglichen Telemedien die 
entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendge-
fährdende Inhalte enthalten, sowie für Anbieter 
von Suchmaschinen.  

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 
Mitarbeitern oder nachweislich weniger als zehn 
Millionen Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines 
Jahres sowie Veranstalter, die nicht bundesweit 
verbreitetes Fernsehen veranstalten, können auf 
die Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle anschlie-
ßen und diese zur Wahrnehmung der Aufgaben 
des Jugendschutzbeauftragten verpflichten sowie 
entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren.  

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprech-
partner für die Nutzer und berät den Anbieter in 
Fragen des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter 
bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, der Pla-
nung und der Gestaltung von Angeboten und bei 
allen Entscheidungen zur Wahrung des Jugend-
schutzes angemessen und rechtzeitig zu beteili-
gen und über das jeweilige Angebot vollständig zu 
informieren. Er kann dem Anbieter eine Beschrän-
kung oder Änderung von Angeboten vorschlagen.  

 

 

 

 

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
besitzen. Er ist in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er 
darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Ver-
fügung zu stellen. Er ist unter Fortzahlung seiner 
Bezüge soweit für seine Aufgaben erforderlich von 
der Arbeitsleistung freizustellen.  

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter 
sollen in einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
eintreten.  

ter von allgemein zugänglichen Telemedien die 
entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendge-
fährdende Inhalte enthalten, sowie für Anbieter 
von Suchmaschinen.  

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 
Mitarbeitern oder nachweislich weniger als zehn 
Millionen Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines 
Jahres sowie Veranstalter, die nicht bundesweit 
verbreitetes Fernsehen veranstalten, können auf 
die Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle anschlie-
ßen und diese zur Wahrnehmung der Aufgaben 
des Jugendschutzbeauftragten verpflichten sowie 
entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren.  

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprech-
partner für die Nutzer und berät den Anbieter in 
Fragen des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter 
bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, der Pla-
nung und der Gestaltung von Angeboten und bei 
allen Entscheidungen zur Wahrung des Jugend-
schutzes angemessen und rechtzeitig zu beteili-
gen und über das jeweilige Angebot vollständig zu 
informieren. Er kann dem Anbieter eine Beschrän-
kung oder Änderung von Angeboten vorschlagen. 
Der Anbieter hat wesentliche Informationen über 
den Jugendschutzbeauftragten leicht erkennbar, 
unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu 
halten. Sie müssen insbesondere Namen, An-
schrift und Daten enthalten, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare 
Kommunikation mit ihm ermöglichen.  

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
besitzen. Er ist in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er 
darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Ver-
fügung zu stellen. Er ist unter Fortzahlung seiner 
Bezüge soweit für seine Aufgaben erforderlich von 
der Arbeitsleistung freizustellen.  

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter 
sollen in einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
eintreten.  

II. Abschnitt Vorschriften für Rundfunk II. Abschnitt Vorschriften für Rundfunk 

§ 8 Festlegung der Sendezeit  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), die Kommission für Jugendme-

§ 8 Festlegung der Sendezeit  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF), die Kommission für Jugendme-
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dienschutz (KJM) oder von dieser hierfür aner-
kannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle können jeweils in Richtlinien oder für den 
Einzelfall für Filme, auf die das Jugendschutzge-
setz keine Anwendung findet, zeitliche Beschrän-
kungen vorsehen, um den Besonderheiten der 
Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem 
bei Fernsehserien, gerecht zu werden.  

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Ab-
satz 1 genannten Stellen im Einzelfall zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, wenn deren Ausges-
taltung nach Thema, Themenbehandlung, Gestal-
tung oder Präsentation in einer Gesamtbewertung 
geeignet ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Ent-
wicklung und Erziehung zu beeinträchtigen.  

dienschutz (KJM) oder von dieser hierfür aner-
kannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle können jeweils in Richtlinien oder für den 
Einzelfall für Filme, auf die das Jugendschutzge-
setz keine Anwendung findet, zeitliche Beschrän-
kungen vorsehen, um den Besonderheiten der 
Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem 
bei Fernsehserien, gerecht zu werden.  

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Ab-
satz 1 genannten Stellen im Einzelfall zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, wenn deren Ausges-
taltung nach Thema, Themenbehandlung, Gestal-
tung oder Präsentation in einer Gesamtbewertung 
geeignet ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Ent-
wicklung und Erziehung zu beeinträchtigen.  

§ 9 Ausnahmeregelungen  

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils 
zuständige Organ der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
Deutschlandradios und des ZDF sowie auf Antrag 
eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM 
oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle jeweils in 
Richtlinien oder für den Einzelfall von der Vermu-
tung nach § 5 Abs. 2 abweichen. Dies gilt vor al-
lem für Angebote, deren Bewertung länger als 15 
Jahre zurückliegt. Die obersten Landesjugendbe-
hörden sind von der abweichenden Bewertung zu 
unterrichten.  

(2) Die Landesmedienanstalten können für digital 
verbreitete Programme des privaten Fernsehens 
durch übereinstimmende Satzungen festlegen, 
unter welchen Voraussetzungen ein Rundfunkver-
anstalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt, in-
dem er diese Sendungen nur mit einer allein für 
diese verwandten Technik verschlüsselt oder vor-
sperrt. Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustel-
len, dass die Freischaltung durch den Nutzer nur 
für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des 
jeweiligen Films möglich ist. Die Landesmedienan-
stalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, 
insbesondere welche Anforderungen an die Ver-
schlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur 
Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes 
zu stellen sind.  

§ 9 Ausnahmeregelungen  

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils 
zuständige Organ der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
Deutschlandradios und des ZDF sowie auf Antrag 
eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM 
oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle jeweils in 
Richtlinien oder für den Einzelfall von § 5 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 6 abweichen, wenn die 
Altersfreigabe nach § 14 Abs. 2 des Jugend-
schutzgesetzes länger als zehn Jahre zurückliegt 
oder das Angebot für die geplante Sendezeit be-
arbeitet wurde. 

(2) Die Landesmedienanstalten können für digital 
verbreitete Programme des privaten Fernsehens 
durch übereinstimmende Satzungen festlegen, 
unter welchen Voraussetzungen ein Rundfunkver-
anstalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt, in-
dem er diese Sendungen nur mit einer allein für 
diese verwandten Technik verschlüsselt oder vor-
sperrt. Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustel-
len, dass die Freischaltung durch den Nutzer nur 
für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des 
jeweiligen Films möglich ist. Die Landesmedienan-
stalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, 
insbesondere welche Anforderungen an die Ver-
schlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur 
Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes 
zu stellen sind.  

§ 10 Programmankündigungen und Kenntlich-
machung  

(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüsselte und 
nicht vorgesperrte Programmankündigungen mit 
Bewegtbildern entsprechend.  

§ 10 Programmankündigungen und Kenn-
zeichnung  

(1) § 5 Abs. 6 und 7 gilt für unverschlüsselte und 
nicht vorgesperrte Programmankündigungen mit 
Bewegtbildern entsprechend.  
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(2) Sendungen für die eine entwicklungsbeein-
trächtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche 
unter 16 Jahren anzunehmen ist, müssen durch 
akustische Zeichen angekündigt oder durch opti-
sche Mittel während der gesamten Sendung als 
ungeeignet für die entsprechende Altersstufe 
kenntlich gemacht werden. 

(2) Die Kennzeichnung entwicklungsbeeinträchti-
gender Sendungen erfolgt durch optische oder 
akustische Mittel zu Beginn der Sendung. Ist eine 
entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder 
oder Jugendliche unter 16 Jahren anzunehmen, 
muss die Sendung durch akustische Zeichen an-
gekündigt oder durch optische Mittel während der 
gesamten Sendung als ungeeignet für die ent-
sprechende Altersstufe kenntlich gemacht werden. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio 
und die KJM legen im Benehmen mit den obersten 
Landesjugendbehörden einheitliche Kennzeichen 
fest. 

III. Abschnitt Vorschriften für Telemedien III. Abschnitt Vorschriften für Telemedien 

§ 11 Jugendschutzprogramme  

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anfor-
derungen nach § 5 Abs. 3 Nr.1 dadurch genügen, 
dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes 
Jugendschutzprogramm programmiert werden 
oder dass es ihnen vorgeschaltet wird.  

 

 

 

 

 

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müs-
sen zur Anerkennung der Eignung vorgelegt wer-
den. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, bei der der An-
trag auf Anerkennung gestellt ist. Die Anerken-
nung ist auf fünf Jahre befristet. Verlängerung ist 
möglich.  

(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugend-
schutzprogrammen zu erteilen, wenn sie einen 
nach den Altersstufen differenzierten Zugang er-
möglichen oder vergleichbar geeignet sind.  

 

 

 

 

§ 11 Jugendschutzprogramme, Zugangssys-
teme 

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anfor-
derungen nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 dadurch genügen, 
dass  

1. Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
zu beeinträchtigen, für ein geeignetes Jugend-
schutzprogramm programmiert werden oder 

2. durch ein geeignetes Zugangssystem der Zu-
gang nur Personen ab einer bestimmten Alters-
gruppe eröffnet wird. 

Zugangsvermittler (Diensteanbieter im Sinne von § 
2 Nr. 1 des Telemediengesetzes, die aufgrund 
eines zivilrechtlichen Vertrages mit Hilfe von Tele-
kommunikationsdiensten nach § 3 Nr. 24 des Te-
lekommunikationsgesetzes den Zugang zur Nut-
zung fremder Telemedien vermitteln) haben ihren 
Vertragspartnern ein anerkanntes Jugendschutz-
programm nach Satz 1 Nr. 1 leicht auffindbar an-
zubieten. Dies gilt nicht gegenüber ausschließlich 
selbstständigen oder gewerblichen Vertragspart-
nern, sofern Jugendschutzbelange nicht berührt 
sind. 

(2) Jugendschutzprogramme müssen einen dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechenden, 
nach den Altersstufen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 
differenzierten Zugang ermöglichen oder ver-
gleichbar geeignet sein. Unabhängig vom jeweili-
gen Stand der Technik sind Jugendschutzpro-
gramme nur dann geeignet, wenn sie  

1. auf der Grundlage einer vorhandenen Anbieter-
kennzeichnung einen altersdifferenzierten Zu-
gang zu Angeboten aus dem Geltungsbereich 
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(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung 
nachträglich entfallen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang 
Telemedien verbreitet oder zugänglich macht, soll 
auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenkli-
chen Angebote für ein anerkanntes Jugendschutz-
programm programmieren, soweit dies zumutbar 
und ohne unverhältnismäßige Kosten möglich ist.  

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugend-
schutzprogramms einen zeitlich befristeten Mo-
dellversuch mit neuen Verfahren, Vorkehrungen 
oder technischen Möglichkeiten zur Gewährleis-
tung des Jugendschutzes zulassen. 

dieses Staatsvertrages ermöglichen, 

2. eine hohe Zuverlässigkeit bei der Erkennung 
aller Angebote bieten, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kinder und Jugendliche aller 
Altersstufen im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 zu 
beeinträchtigen, und 

3. es dem Nutzer ermöglichen, im Rahmen eines 
altersdifferenzierten Zugangs zu Angeboten 
festzulegen, inwieweit im Interesse eines höhe-
ren Schutzniveaus unvermeidbare Zugangsbe-
schränkungen hingenommen werden. 

(3) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 Nr. 1 
müssen zur Anerkennung ihrer Eignung vorgelegt 
werden. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft 
ihre Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt, bei der der Antrag auf An-
erkennung gestellt ist. Ein Jugendschutzprogramm 
gilt als anerkannt, wenn eine anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle ein Jugend-
schutzprogramm positiv beurteilt und die KJM das 
Jugendschutzprogramm nicht innerhalb von vier 
Monaten nach Mitteilung der Beurteilung durch die 
Freiwillige Selbstkontrolle beanstandet hat; für die 
Prüfung durch die KJM gilt § 20 Abs. 5 Satz 2 ent-
sprechend. Die Anerkennung kann ganz oder teil-
weise widerrufen werden, wenn die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung nachträglich entfallen 
sind oder der Anbieter eines Jugendschutzpro-
gramms keine Vorkehrungen zur Anpassung an 
den jeweiligen Stand der Technik ergreift. 

(4) Zugangssysteme, die den Zugang zu Inhalten 
nach § 4 Abs. 2 eröffnen, müssen gewährleisten, 
dass eine Volljährigkeitsprüfung über einer persön-
liche Identifizierung erfolgt und beim einzelnen 
Nutzungsvorgang nur identifizierte und altersge-
prüfte Personen Zugang erhalten. Soweit der Zu-
gang zu anderen Inhalten eröffnet wird, ist bei der 
Ausgestaltung der Grad der Entwicklungsbeein-
trächtigung nach § 5 Abs. 1 besonders zu berück-
sichtigen. 
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§ 12 Kennzeichnungspflicht  

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind mit bespielten Video-
kassetten und mit anderen zur Weitergabe geeig-
neten, für die Wiedergabe auf oder das Spiel an 
Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen pro-
grammierten Datenträgern (Bildträgern) die nach 
§ 12 des Jugendschutzgesetzes gekennzeichnet 
oder für die jeweilige Altersstufe freigegeben sind, 
müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in 
ihrem Angebot deutlich hinweisen. 

§ 12 Kennzeichnung 

Für Telemedien muss die Kennzeichnung so um-
gesetzt werden, dass Jugendschutzprogramme 
diese Kennzeichnung zur Umsetzung eines alters-
differenzierten Zugangs nutzen können. Die aner-
kannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle, die KJM, die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio legen im Benehmen mit 
den obersten Landesjugendbehörden eine einheit-
liche Kennzeichnung und technische Standards für 
deren Auslesbarkeit fest. 

IV. Abschnitt Verfahren für Anbieter mit Aus-
nahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

IV. Abschnitt Verfahren für Anbieter mit Aus-
nahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 13 Anwendungsbereich  

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten 
nur für länderübergreifende Angebote. 

§ 13 Anwendungsbereich  

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten 
nur für länderübergreifende Angebote. 

§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz  

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft 
die Einhaltung der für die Anbieter geltenden Be-
stimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft 
entsprechend den Bestimmungen dieses Staats-
vertrages die jeweiligen Entscheidungen.  

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird 
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
gebildet. Diese dient der jeweils zuständigen Lan-
desmedienanstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der zuständi-
gen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit 
nichtländerübergreifenden Angeboten gutachtlich 
befasst werden. Absatz 5 bleibt unberührt.  

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. 
Hiervon werden entsandt  

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren 
der Landesmedienanstalten, die von den Lan-
desmedienanstalten im Einvernehmen benannt 
werden,  

2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz 
zuständigen obersten Landesbehörden,  

3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz 
zuständigen obersten Bundesbehörde.  

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Ver-
treter für den Fall seiner Verhinderung zu bestim-
men. Die Amtsdauer der Mitglieder oder stellver-
tretenden Mitglieder beträgt fünf Jahre. Wiederbe-
rufung ist zulässig. Mindestens vier Mitglieder und 

§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz  

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft 
die Einhaltung der für die Anbieter geltenden Be-
stimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft 
entsprechend den Bestimmungen dieses Staats-
vertrages die jeweiligen Entscheidungen.  

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird 
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
gebildet. Diese dient der jeweils zuständigen Lan-
desmedienanstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der zuständi-
gen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit 
nichtländerübergreifenden Angeboten gutachtlich 
befasst werden. Absatz 5 bleibt unberührt.  

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. 
Hiervon werden entsandt  

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren 
der Landesmedienanstalten, die von den Lan-
desmedienanstalten im Einvernehmen benannt 
werden,  

2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz 
zuständigen obersten Landesbehörden,  

3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz 
zuständigen obersten Bundesbehörde.  

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Ver-
treter für den Fall seiner Verhinderung zu bestim-
men. Die Amtsdauer der Mitglieder oder stellver-
tretenden Mitglieder beträgt fünf Jahre. Wiederbe-
rufung ist zulässig. Mindestens vier Mitglieder und 
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stellvertretende Mitglieder sollen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Den Vorsitz führt ein Di-
rektor einer Landesmedienanstalt.  

(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder 
und Bedienstete der Institutionen der Europäi-
schen Union der Verfassungsorgane des Bundes 
und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienste-
te von Landesrundfunkanstalten der ARD, des 
ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen 
Fernsehkulturkanals „ARTE“ und der privaten 
Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Teleme-
dien sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar 
oder mittelbar im Sinne von § 28 des Rundfunk-
staatsvertrages beteiligten Unternehmen.  

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. 
Jedem Prüfausschuss muss mindestens jeweils 
ein in Absatz 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 aufgeführtes 
Mitglied der KJM oder im Falle seiner Verhinde-
rung dessen Vertreter angehören. Die Prüfaus-
schüsse entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit 
anstelle der KJM. Zu Beginn der Amtsperiode der 
KJM wird die Verteilung der Prüfverfahren von der 
KJM festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäfts-
ordnung der KJM festzulegen.  

(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Wei-
sungen nicht gebunden. Die Regelung zur Vertrau-
lichkeit nach § 24 des Rundfunkstaatsvertrages gilt 
auch im Verhältnis der Mitglieder der KJM zu an-
deren Organen der Landesmedienanstalten.  

(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer notwendigen Aufwendungen und Aus-
lagen. Näheres regeln die Landesmedienanstalten 
durch übereinstimmende Satzungen. 
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§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesme-
dienanstalten  

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gre-
mien der Landesmedienanstalten fortlaufend über 
ihre Tätigkeit. Sie bezieht die Gremienvorsitzen-
den in grundsätzlichen Angelegenheiten, insbe-
sondere bei der Erstellung von Satzungs- und 
Richtlinienentwürfen, ein.  

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der 
Landesmedienanstalten erlassen übereinstim-
mende Satzungen und Richtlinien zur Durchfüh-
rung dieses Staatsvertrages. Sie stellen hierbei 
das Benehmen mit den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
ZDF her und führen mit diesen und der KJM einen 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der An-

§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesme-
dienanstalten  

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der 
Gremien der Landesmedienanstalten fortlaufend 
über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die Gremienvorsit-
zenden in grundsätzlichen Angelegenheiten, ins-
besondere bei der Erstellung von Satzungs- und 
Richtlinienentwürfen, ein.  

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der 
Landesmedienanstalten erlassen übereinstim-
mende Satzungen und Richtlinien zur Durchfüh-
rung dieses Staatsvertrages. Sie stellen hierbei 
das Benehmen mit den nach § 19 anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den 
in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und dem ZDF her und führen 
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wendung des Jugendmedienschutzes durch. mit diesen und der KJM einen gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch in der Anwendung des Ju-
gendmedienschutzes durch. 

§ 16 Zuständigkeit der KJM  

Die KJM ist zuständig für die abschließende Beur-
teilung von Angeboten nach diesem Staatsvertrag. 
Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkann-
ten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 
1 insbesondere zuständig für  

1. die Überwachung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages,  

2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle und die Rücknahme oder 
den Widerruf der Anerkennung,  

3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,  

4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9,  

5. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüs-
selungs- und Vorsperrungstechnik,  

 

 

6. die Anerkennung von Jugendschutzprogram-
men und für die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung,  

7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien und für Anträge bei der Bundesprüfstel-
le auf Indizierung und  

8. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Staatsvertrag.  

§ 16 Zuständigkeit der KJM  

Die KJM ist zuständig für die abschließende Beur-
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6. die Herstellung des Benehmens nach § 10 Abs. 
2 und § 12, 

7. die Anerkennung von Jugendschutzprogram-
men und für die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung,  

8. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien und für Anträge bei der Bundesprüfstel-
le auf Indizierung und 

9. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Staatsvertrag.  

§ 17 Verfahren der KJM  

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf Antrag 
einer Landesmedienanstalt oder einer obersten 
Landesjugendbehörde hat sie ein Prüfverfahren 
einzuleiten. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der 
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüs-
se der KJM sind gegenüber den anderen Organen 
der zuständigen Landesmedienanstalt bindend. 
Sie sind deren Entscheidungen zugrunde zu le-
gen.  
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(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien zusammenarbeiten und 
einen regelmäßigen Informationsaustausch pfle-
gen.  

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesme-
dienanstalten, den für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Landesjugendbehörden und der für 
den Jugendschutz zuständigen obersten Bundes-
behörde erstmalig zwei Jahre nach ihrer Konstitu-
ierung und danach alle zwei Jahre einen Bericht 
über die Durchführung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages. 

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien und den obersten Lan-
desjugendbehörden zusammenarbeiten und einen 
regelmäßigen Informationsaustausch pflegen.  

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesme-
dienanstalten, den für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Landesjugendbehörden und der für 
den Jugendschutz zuständigen obersten Bundes-
behörde erstmalig zwei Jahre nach ihrer Konstitu-
ierung und danach alle zwei Jahre einen Bericht 
über die Durchführung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages. In dem Bericht ist die Dauer der 
Verfahren darzustellen. 

§ 18 “jugendschutz.net“  

(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden 
eingerichtete gemeinsame Stelle Jugendschutz 
aller Länder („jugendschutz.net“) ist organisato-
risch an die KJM angebunden. Die Stelle „jugend-
schutz.net“ wird von den Landesmedienanstalten 
und den Ländern bis zum 31. Dezember 2012 ge-
meinsam finanziert. Die näheren Einzelheiten der 
Finanzierung dieser Stelle durch die Länder legen 
die für den Jugendschutz zuständigen Minister der 
Länder in einem Statut durch Beschluss fest. Das 
Statut regelt auch die fachliche und haushaltsmä-
ßige Unabhängigkeit der Stelle.  

(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die 
obersten Landesjugendbehörden bei deren Aufga-
ben.  

(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der 
Telemedien. Daneben nimmt „jugendschutz.net“ 
auch Aufgaben der Beratung und Schulung bei 
Telemedien wahr.  

(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages weist „jugendschutz.net“ den An-
bieter hierauf hin und informiert die anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und 
die KJM hierüber. 
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(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden 
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aller Länder („jugendschutz.net“) ist organisato-
risch an die KJM angebunden. Die Stelle „jugend-
schutz.net“ wird von den Landesmedienanstalten 
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(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages weist „jugendschutz.net“ den An-
bieter hierauf hin und informiert die KJM. Bei Ver-
stößen von Mitgliedern einer anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle erfolgt der 
Hinweis zunächst an diese Einrichtung. 

§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle  

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle kön-
nen für Rundfunk und Telemedien gebildet wer-
den.  

(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen ihres sat-
zungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie 
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der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien 
bei ihnen angeschlossenen Anbietern.  

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwil-
ligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertra-
ges anzuerkennen, wenn  

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer be-
nannten Prüfer gewährleistet ist und dabei auch 
Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen be-
rücksichtigt sind, die sich in besonderer Weise 
mit Fragen des Jugendschutzes befassen,  

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Viel-
zahl von Anbietern sichergestellt ist,  

3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer 
bestehen, die in der Spruchpraxis einen wirk-
samen Kinder- und Jugendschutz zu gewähr-
leisten geeignet sind,  

4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Um-
fang der Überprüfung, bei Veranstaltern auch 
die Vorlagepflicht, sowie mögliche Sanktionen 
regelt und eine Möglichkeit der Überprüfung der 
Entscheidungen auch auf Antrag von landes-
rechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe 
vorsieht,  

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter 
vor einer Entscheidung gehört werden, die Ent-
scheidung schriftlich begründet und den Betei-
ligten mitgeteilt wird und  

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.  

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz 
hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der 
der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die 
Einrichtung legt der KJM die für die Prüfung der 
Anerkennungsvoraussetzungen erforderlichen 
Unterlagen vor. Die Anerkennung ist auf vier Jahre 
befristet. Verlängerung ist möglich.  
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regelt und eine Möglichkeit der Überprüfung der 
Entscheidungen auch auf Antrag von landes-
rechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe 
vorsieht,  

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter 
vor einer Entscheidung gehört werden, die Ent-
scheidung schriftlich begründet und den Betei-
ligten mitgeteilt wird und  

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.  

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz 
hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der 
der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die 
Einrichtung legt der KJM die für die Prüfung der 
Anerkennungsvoraussetzungen erforderlichen 
Unterlagen vor. Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, die zum 1. Januar 2010 aufgrund 
einer bestehenden Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 
Satz 1 des Jugendschutzgesetzes tätig sind, gel-
ten als anerkannt, soweit es die freiwillige Alters-
kennzeichnung von im Wesentlichen unveränder-
baren Spielprogrammen und für das Kino produ-
zierten Filmen betrifft, wenn diese Spielprogramme 
und Filme zum Herunterladen im Internet angebo-
ten werden. Die jeweilige Einrichtung zeigt die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Satz 5 der KJM an 

(5) Erfüllt eine nach Absatz 4 anerkannte Einrich-
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(5) Die Anerkennung kann widerrufen werden, 
wenn Voraussetzungen für die Anerkennung nach-
träglich entfallen sind oder sich die Spruchpraxis 
der Einrichtung nicht im Einklang mit dem gelten-
den Jugendschutzrecht befindet. Eine Entschädi-
gung für Vermögensnachteile durch den Widerruf 
der Anerkennung wird nicht gewährt.  

 

 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle sollen sich über die Anwendung 
dieses Staatsvertrages abstimmen. 

tung der Freiwilligen Selbstkontrolle die Aufgaben 
nach diesem Staatsvertrag im Einzelfall nicht, 
kann die zuständige Landesmedienanstalt durch 
die KJM Beanstandungen aussprechen. Die Aner-
kennung kann ganz oder teilweise widerrufen oder 
mit Auflagen verbunden werden, wenn Vorausset-
zungen für die Anerkennung nicht oder nicht mehr 
vorliegen oder sich die Spruchpraxis der Einrich-
tung nicht im Einklang mit dem geltenden Jugend-
schutzrecht befindet. Die nach Landesrecht zu-
ständigen Organe der Landesmedienanstalten 
entwickeln hierzu Verfahrenskriterien. Eine Ent-
schädigung für Vermögensnachteile durch den 
Widerruf der Anerkennung wird nicht gewährt. 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle sollen sich über die Anwendung 
dieses Staatsvertrages abstimmen. 

V. Abschnitt Vollzug für Anbieter mit Ausnah-
me des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

V. Abschnitt Vollzug für Anbieter mit Ausnah-
me des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 20 Aufsicht  

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, 
dass ein Anbieter gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erfor-
derlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.  

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zustän-
dige Landesmedienanstalt durch die KJM entspre-
chend den landesrechtlichen Regelungen die je-
weilige Entscheidung.  

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter 
mit dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages verstoßen, und 
weist der Veranstalter nach, dass er die Sendung 
vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne die-
ses Staatsvertrages vorgelegt und deren Vorga-
ben beachtet hat, so sind Maßnahmen durch die 
KJM im Hinblick auf die Einhaltung der Bestim-
mungen zum Jugendschutz durch den Veranstal-
ter nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder 
die Unterlassung einer Entscheidung der aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrol-
le die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspiel-
raums überschreitet. Bei nichtvorlagefähigen Sen-
dungen ist vor Maßnahmen bei behaupteten Ver-
stößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme 
von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM 
die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle, der der Rundfunkveranstalter ange-
schlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt entspre-
chend. Für Entscheidungen nach den §§ 8 und 9 
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1, nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder 
die Unterlassung einer Entscheidung der aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrol-
le die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspiel-
raums überschreitet. Bei nichtvorlagefähigen Sen-
dungen ist vor Maßnahmen bei behaupteten Ver-
stößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme 
von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM 
die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle, der der Rundfunkveranstalter ange-
schlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt entspre-
chend. Für Entscheidungen nach den §§ 8 und 9 
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gilt Satz 1 entsprechend.  

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständi-
ge Landesmedienanstalt durch die KJM entspre-
chend § 59 Abs. 2 bis 4 des Rundfunkstaatsver-
trages unter Beachtung der Regelungen zur Ver-
antwortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 des Teleme-
diengesetzes die jeweilige Entscheidung.  

(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle im Sinne dieses Staatsvertrages an oder 
unterwirft er sich ihren Statuten, so ist bei behaup-
teten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit 
Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch 
die KJM zunächst diese Einrichtung mit den be-
haupteten Verstößen zu befassen. Maßnahmen 
nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM 
sind nur dann zulässig, wenn die Entscheidung 
oder die Unterlassung einer Entscheidung der an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungs-
spielraums überschreitet.  

 

 

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkver-
anstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Te-
lemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Er-
gibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist dieje-
nige Landesmedienanstalt zu-ständig, in deren 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.  

 

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-
Treten dieses Staatsvertrages die Anwendung der 
Bestimmungen der Absätze 3 und 5 insbesondere 
auf der Grundlage des Berichts der KJM nach § 17 
Abs. 3 und von Stellungnahmen anerkannter Ein-
richtungen Freiwilliger Selbstkontrolle und der o-
bersten Landesjugendbehörden.  

gilt Satz 1 entsprechend.  

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständi-
ge Landesmedienanstalt durch die KJM entspre-
chend § 59 Abs. 2 bis 4 des Rundfunkstaatsver-
trages unter Beachtung der Regelungen zur Ver-
antwortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 des Teleme-
diengesetzes die jeweilige Entscheidung.  

(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle im Sinne dieses Staatsvertrages an oder 
unterwirft er sich ihren Statuten, so ist bei behaup-
teten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit 
Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch 
die KJM zunächst diese Einrichtung mit den be-
haupteten Verstößen zu befassen. Maßnahmen 
nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM 
sind nur dann zulässig, wenn die Entscheidung 
oder die Unterlassung einer Entscheidung der an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungs-
spielraums überschreitet. Bei Verstößen gegen § 4 
haben Widerspruch und Anfechtungsklage des 
Anbieters von Telemedien keine aufschiebende 
Wirkung. 

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkver-
anstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Te-
lemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Er-
gibt sich danach keine Zuständigkeit oder bei Ge-
fahr im Verzug für unaufschiebbare Maßnahmen, 
ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in 
deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung her-
vortritt. 

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-
Treten dieses Staatsvertrages die Anwendung der 
Bestimmungen der Absätze 3 und 5 insbesondere 
auf der Grundlage des Berichts der KJM nach § 17 
Abs. 3 und von Stellungnahmen anerkannter Ein-
richtungen Freiwilliger Selbstkontrolle und der o-
bersten Landesjugendbehörden.  

§ 21 Auskunftsansprüche  

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, 
der KJM Auskunft über die Angebote und über die 
zur Wahrung des Jugendschutzes getroffenen 
Maßnahmen zu geben und ihr auf Anforderung 
den unentgeltlichen Zugang zu den Angeboten zu 
Kontrollzwecken zu ermöglichen.  

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im 
Rahmen der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen 

§ 21 Auskunftsansprüche  

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, 
der KJM Auskunft über die Angebote und über die 
zur Wahrung des Jugendschutzes getroffenen 
Maßnahmen zu geben und ihr auf Anforderung 
den unentgeltlichen Zugang zu den Angeboten zu 
Kontrollzwecken zu ermöglichen.  

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im 
Rahmen der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen 
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oder der Kontrolle ist unentgeltlich. Anbieter haben 
dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine An-
gebote nicht gegen den Abruf oder die Kenntnis-
nahme durch die zuständige Stelle sperren oder 
den Abruf oder die Kenntnisnahme erschweren. 

oder der Kontrolle ist unentgeltlich. Anbieter haben 
dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine An-
gebote nicht gegen den Abruf oder die Kenntnis-
nahme durch die zuständige Stelle sperren oder 
den Abruf oder die Kenntnisnahme erschweren. 

§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht  

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf ge-
stützt werden, dass das angefochtene Urteil auf 
der Verletzung der Bestimmungen dieses Staats-
vertrages beruhe. 

§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht  

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf ge-
stützt werden, dass das angefochtene Urteil auf 
der Verletzung der Bestimmungen dieses Staats-
vertrages beruhe. 

VI. Abschnitt Ahndung von Verstößen der An-
bieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

VI. Abschnitt Ahndung von Verstößen der An-
bieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

§ 23 Strafbestimmung  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, die offensichtlich geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter 
Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform 
des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheits-
strafe bis zu 6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätze.  

§ 23 Strafbestimmung  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, die offensichtlich geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter 
Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform 
des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheits-
strafe bis zu 6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätze.  

§ 24 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die  

a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propa-
gandamittel im Sinne des Strafgesetzbu-
ches darstellen,  

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisatio-
nen verwenden,  

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum 
Hass gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse 
oder durch Volkstum bestimmte Gruppe 
aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen gegen sie auffordern oder die 
Menschenwürde anderer dadurch angrei-
fen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, bös-
willig verächtlich gemacht oder verleum-

§ 24 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die  

a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propa-
gandamittel im Sinne des Strafgesetzbu-
ches darstellen,  

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisatio-
nen verwenden,  

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum 
Hass gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse 
oder durch Volkstum bestimmte Gruppe 
aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen gegen sie auffordern oder die 
Menschenwürde anderer dadurch angrei-
fen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, bös-
willig verächtlich gemacht oder verleum-
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det werden,  

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine un-
ter der Herrschaft des Nationalsozialis-
mus begangene Handlung der in § 6 Abs. 
1 oder § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetz-
buches bezeichneten Art in einer Weise, 
die geeignet ist, den öffentlichen Frieden 
zu stören, leugnen oder verharmlosen,  

 

 

 

 

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausa-
me oder sonst unmenschliche Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise dar-
stellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen, 

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als An-
leitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Straf-
gesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen,  

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den 
Krieg verherrlichen,  

h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen 
die Menschenwürde verstoßen insbeson-
dere durch die Darstellung von Men-
schen, die sterben oder schweren körper-
lichen oder seelischen Leiden ausgesetzt 
sind oder waren, wobei ein tatsächliches 
Geschehen wiedergegeben wird, ohne 
dass ein berechtigtes Interesse gerade für 
diese Form der Darstellung oder Bericht-
erstattung vorliegt,  

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder 
oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstel-
len; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen,  

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 porno-
grafisch sind und Gewalttätigkeiten, den 
sexuellen Missbrauch von Kindern oder 
Jugendlichen oder sexuelle Handlungen 

det werden,  

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 1. Alter-
native eine unter der Herrschaft des Nati-
onalsozialismus begangene Handlung der 
in § 6 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 des Völker-
strafgesetzbuches bezeichneten Art in ei-
ner Weise, die geeignet ist, den öffentli-
chen Frieden zu stören, leugnen oder 
verharmlosen,  

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 2. Alter-
native den öffentlichen Frieden in einer 
die Würde der Opfer verletzenden Weise 
dadurch stören, dass die nationalsozialis-
tische Gewalt- und Willkürherrschaft ge-
billigt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird, 

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausa-
me oder sonst unmenschliche Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise dar-
stellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen, 

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als An-
leitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Straf-
gesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen,  

h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den 
Krieg verherrlichen,  

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen 
die Menschenwürde verstoßen insbeson-
dere durch die Darstellung von Men-
schen, die sterben oder schweren körper-
lichen oder seelischen Leiden ausgesetzt 
sind oder waren, wobei ein tatsächliches 
Geschehen wiedergegeben wird, ohne 
dass ein berechtigtes Interesse gerade für 
diese Form der Darstellung oder Bericht-
erstattung vorliegt,  

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder 
oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstel-
len; dies gilt auch bei virtuellen Darstel-
lungen,  

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 porno-
grafisch sind und Gewalttätigkeiten, se-
xuelle Handlungen von, an oder vor Per-
sonen unter 18 Jahren oder sexuelle 
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von Menschen mit Tieren zum Gegens-
tand haben; dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen, oder  

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den 
Teilen B und D der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen 
sind oder mit einem in dieser Liste aufge-
nommenen Werk ganz oder im Wesentli-
chen inhaltsgleich sind,  

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 
Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
in sonstiger Weise pornografisch sind,  

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 
Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder 
mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,  

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, ohne 
dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen,  

 

 

 

 

 

 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Wer-
bung oder Teleshopping für indizierte Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht,  

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste 
der jugendgefährdenden Medien verbreitet oder 
zugänglich macht,  

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen 
dort genannten Hinweis gibt,  

 

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten 
bestellt,  

Handlungen von Menschen mit Tieren 
zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei 
virtuellen Darstellungen, oder  

l) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den 
Teilen B und D der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen 
sind oder mit einem in dieser Liste aufge-
nommenen Werk ganz oder im Wesentli-
chen inhaltsgleich sind,  

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 
Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
in sonstiger Weise pornografisch sind,  

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 
Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder 
mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,  

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, ohne 
dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen, es sei denn, dass 
der Anbieter die von ihm angebotenen Inhalte 
durch ein von einer anerkannten Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle zur Verfügung 
gestelltes Klassifizierungssystem gekennzeich-
net, die Kennzeichnung dokumentiert und keine 
unzutreffenden Angaben gemacht hat, 

5. entgegen § 5 Abs. 2 wiederholt sein Angebot 
mit einer offenbar zu niedrigen Altersstufe be-
wertet oder kennzeichnet, 

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Wer-
bung oder Teleshopping für indizierte Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht,  

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste 
der jugendgefährdenden Medien verbreitet oder 
zugänglich macht,  

8. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen 
dort genannten Hinweis gibt,  

9. Werbung entgegen § 6 Abs. 2 bis 5 oder Tele-
shopping oder Sponsoring entgegen § 6 Abs. 6 
verbreitet, 

10. entgegen § 7 Abs. 1 keinen Jugendschutz-
beauftragten bestellt, 
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9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschrän-
kungen nach § 8 Abs. 2 verbreitet,  

10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträch-
tigung der Entwicklung nach § 5 Abs. 2 vermu-
tet wird, verbreitet, ohne dass die KJM oder ei-
ne von dieser hierfür anerkannte Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle von der Vermu-
tung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abgewichen ist,  

11. entgegen § 10 Abs. 1 Programmankündi-
gungen mit Bewegtbildern außerhalb der ge-
eigneten Sendezeit und unverschlüsselt ver-
breitet,  

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbrei-
tet, ohne ihre Ausstrahlung durch akustische 
Zeichen anzukündigen oder durch optische Mit-
tel während der gesamten Sendung kenntlich 
zu machen,  

13. Angebote ohne den nach § 12 erforderli-
chen Hinweis verbreitet,  

14. entgegen einer vollziehbaren Anordnung 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 
20 Abs. 1 nicht tätig wird,  

15. 15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Aus-
kunftspflicht nicht nachkommt oder  

16. 16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote 
gegen den Abruf durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde sperrt.  

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich  

1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder 
oder Jugendliche der betreffenden Altersstufe 
geeignet falsch kennzeichnet oder  

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung 
einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrol-
le nach § 19 Abs. 4 falsche Angaben macht. 

  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.  

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die zuständige Landesmedienanstalt. 

11. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 4 und 5 nicht die 
wesentlichen Informationen über den Jugend-
schutzbeauftragten leicht erkennbar, unmittel-
bar erreichbar und ständig verfügbar hält, 

12. Sendeformate entgegen Sendezeitbe-
schränkungen nach § 8 Abs. 2 verbreitet,  

13. Sendungen entgegen der nach § 5 Abs. 4 
zu übernehmenden Altersfreigabe verbreitet, 
ohne dass die KJM oder eine hierfür anerkann-
te Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
die Eignung zur Entwicklungsbeeinträchtigung 
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abweichend beurteilte, 

14. entgegen § 10 Abs. 1 Programmankündi-
gungen mit Bewegtbildern außerhalb der ge-
eigneten Sendezeit und unverschlüsselt ver-
breitet,  

15. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbrei-
tet, ohne ihre Ausstrahlung durch akustische 
Zeichen anzukündigen oder durch optische Mit-
tel während der gesamten Sendung kenntlich 
zu machen, 

13.      eine Kennzeichnung vornimmt, die nicht 
den Maßgaben von § 12 entspricht, 

16. entgegen einer vollziehbaren Anordnung 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 
20 Abs. 1 nicht tätig wird,  

17. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunfts-
pflicht nicht nachkommt oder  

18. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote 
gegen den Abruf durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde sperrt.  

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich 
im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung 
einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach § 19 Abs. 4 falsche Angaben macht.  

 

 

 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.  

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die zuständige Landesmedienanstalt. 
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Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 1 und 
des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkver-
anstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Te-
lemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Er-
gibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist dieje-
nige Landesmedienanstalt zuständig, in deren 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 
Zuständig ist im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz 
hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der 
der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die 
zuständige Landesmedienanstalt trifft die Ent-
scheidungen durch die KJM.  

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die 
zuständige Landesmedienanstalt die übrigen Lan-
desmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Soweit ein Verfahren nach dieser Bestimmung in 
mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich 
die beteiligten Behörden über die Frage ab, wel-
che Behörde das Verfahren fortführt.  

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann be-
stimmen, dass Beanstandungen nach einem 
Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staats-
vertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in 
einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 
1 oder 2 von dem betroffenen Anbieter in seinem 
Angebot verbreitet oder in diesem zugänglich ge-
macht werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-
gabe sind durch die zuständige Landesmedienan-
stalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.  

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genann-
ten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Mona-
ten. 

Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 1 und 
des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkver-
anstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Te-
lemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Er-
gibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist dieje-
nige Landesmedienanstalt zuständig, in deren 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 
Zuständig ist im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz 
hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der 
der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die 
zuständige Landesmedienanstalt trifft die Ent-
scheidungen durch die KJM.  

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die 
zuständige Landesmedienanstalt die übrigen Lan-
desmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Soweit ein Verfahren nach dieser Bestimmung in 
mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich 
die beteiligten Behörden über die Frage ab, wel-
che Behörde das Verfahren fortführt.  

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann be-
stimmen, dass Beanstandungen nach einem 
Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staats-
vertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in 
einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 
1 oder 2 von dem betroffenen Anbieter in seinem 
Angebot verbreitet oder in diesem zugänglich ge-
macht werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-
gabe sind durch die zuständige Landesmedienan-
stalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.  

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genann-
ten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Mona-
ten. 

VII. Abschnitt Schlussbestimmungen VII. Abschnitt Schlussbestimmungen 

§ 25 Änderung sonstiger Staatsverträge  

(1) Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Sechs-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 
20./21. Dezember 2001, wird wie folgt geändert:  

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift von § 2 a wird gestrichen.  

b) Die Überschrift von § 3 wird wie folgt ge-
fasst: „§ 3 Allgemeine Programmgrund-
sätze“.  

§ 25 Änderung sonstiger Staatsverträge  

(1) Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Sechs-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 
20./21. Dezember 2001, wird wie folgt geändert:  

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift von § 2 a wird gestrichen.  

b) Die Überschrift von § 3 wird wie folgt ge-
fasst: „§ 3 Allgemeine Programmgrund-
sätze“.  
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c) Die Überschrift von § 4 wird wie folgt ge-
fasst: „§ 4 Unzulässige Sendungen, Ju-
gendschutz“.  

d) Die Überschriften von §§ 49 a und 53 a 
werden gestrichen.  

2. Der bisherige § 2a wird § 3.  

3. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt gefasst:  

„§ 4 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für Rundfunk geltenden Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden An-
wendung.“  

4. Der bisherige § 4 wird gestrichen.  

5. In § 5 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 12“ ersetzt.  

6. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

7. In § 16 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ 
gestrichen.  

8. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird das Datum „31. De-
zember 2004“ durch das Datum „31. Dezem-
ber 2010“ ersetzt.  

9. In § 46 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ 
gestrichen.  

10. § 47 d Abs.1 Satz 3 wird gestrichen.  

11. § 49 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Nummern 1 bis 12 werden gestri-
chen.  

bb) Die bisherigen Nummern 13 bis 37 
werden die Nummern 1 bis 25.  

b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

12. Die §§ 49 a und 53 a werden gestrichen.  

(2) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Fünften Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 6. Juli bis 7. 
August 2000, wird wie folgt geändert:  

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 
8a gestrichen.  

2. In § 7 Abs.1 Satz 2 wird die Verweisung auf 

c) Die Überschrift von § 4 wird wie folgt ge-
fasst: „§ 4 Unzulässige Sendungen, Ju-
gendschutz“.  

d) Die Überschriften von §§ 49 a und 53 a 
werden gestrichen.  

2. Der bisherige § 2a wird § 3.  

3. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt gefasst:  

„§ 4 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für Rundfunk geltenden Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden An-
wendung.“  

4. Der bisherige § 4 wird gestrichen.  

5. In § 5 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 12“ ersetzt.  

6. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

7. In § 16 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ 
gestrichen.  

8. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird das Datum „31. De-
zember 2004“ durch das Datum „31. Dezem-
ber 2010“ ersetzt.  

9. In § 46 Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 3“ 
gestrichen.  

10. § 47 d Abs.1 Satz 3 wird gestrichen.  

11. § 49 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Nummern 1 bis 12 werden gestri-
chen.  

bb) Die bisherigen Nummern 13 bis 37 
werden die Nummern 1 bis 25.  

b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

12. Die §§ 49 a und 53 a werden gestrichen.  

(2) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Fünften Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 6. Juli bis 7. 
August 2000, wird wie folgt geändert:  

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 
8a gestrichen.  

2. In § 7 Abs.1 Satz 2 wird die Verweisung auf 
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„Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 12“ ersetzt.  

3. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden An-
wendung.“  

4. § 8 a wird gestrichen.  

(3) Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. 
Juni 1993, zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 
6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt geändert:  

1. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für das Deutschlandradio geltenden Bestim-
mungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages finden Anwendung.“  

2. In § 34 Abs. 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
auf „§ 21 Abs. 6 Satz 6“ durch die Verweisung 
auf „§ 21 Abs. 6 Satz 7“ ersetzt.  

(4) Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Ja-
nuar bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Sechsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 20./21. Dezember 2001, wird wie 
folgt geändert:  

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 
24 a gestrichen.  

2. In § 2 Abs.1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Rundfunkstaatsvertrages“ die Worte „und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages“ einge-
fügt.  

3. § 12 wird wie folgt gefasst:  

„§ 12 Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz  

Die für Mediendienste geltenden Bestimmun-
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
finden Anwendung.“  

4. § 13 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird gestrichen.  

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die 
Absätze 1 bis 3.  

„Absätze 2 bis 11“ durch die Verweisung auf 
„Absätze 2 bis 12“ ersetzt.  

3. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden An-
wendung.“  

4. § 8 a wird gestrichen.  

(3) Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. 
Juni 1993, zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 
6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt geändert:  

1. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz  

Die für das Deutschlandradio geltenden Bestim-
mungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages finden Anwendung.“  

2. In § 34 Abs. 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
auf „§ 21 Abs. 6 Satz 6“ durch die Verweisung 
auf „§ 21 Abs. 6 Satz 7“ ersetzt.  

(4) Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Ja-
nuar bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Sechsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 20./21. Dezember 2001, wird wie 
folgt geändert:  

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 
24 a gestrichen.  

2. In § 2 Abs.1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Rundfunkstaatsvertrages“ die Worte „und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages“ einge-
fügt.  

3. § 12 wird wie folgt gefasst:  

„§ 12 Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz  

Die für Mediendienste geltenden Bestimmun-
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
finden Anwendung.“  

4. § 13 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird gestrichen.  

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die 
Absätze 1 bis 3.  
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5. § 22 Abs.1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird gestrichen.  

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 1 und 2.  

6. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Nummern 4 bis 9 werden gestri-
chen.  

bb) Die bisherigen Nummern 10 bis 16 
werden die Nummern 4 bis 10.  

b) In Absatz 2 wird die Verweisung auf „Nr. 1 
bis 3 und 10 bis 14“ durch die Verweisung 
auf „Nr. 1 bis 8“ ersetzt.  

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) Die Verfolgung der in Absatz 1 ge-
nannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in 
sechs Monaten.“  

7. § 24 a wird gestrichen.  

8. In § 25 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 
2004“ durch das Datum „31. Dezember 2006“ 
ersetzt.  

5. § 22 Abs.1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird gestrichen.  

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 1 und 2.  

6. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Nummern 4 bis 9 werden gestri-
chen.  

bb) Die bisherigen Nummern 10 bis 16 
werden die Nummern 4 bis 10.  

b) In Absatz 2 wird die Verweisung auf „Nr. 1 
bis 3 und 10 bis 14“ durch die Verweisung 
auf „Nr. 1 bis 8“ ersetzt.  

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) Die Verfolgung der in Absatz 1 ge-
nannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in 
sechs Monaten.“  

7. § 24 a wird gestrichen.  

8. In § 25 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 
2004“ durch das Datum „31. Dezember 2006“ 
ersetzt.  

§ 26 Geltungsdauer, Kündigung  

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 
Er kann von jedem der vertragschließenden Län-
der zum Schluss des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kün-
digung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 
erfolgen. Das Vertragsverhältnis kann hinsichtlich 
§ 20 Abs. 3 und 5 erstmals zum 31. Dezember 
2008 mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresen-
de gesondert gekündigt werden: Wird der Staats-
vertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann 
die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem 
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kün-
digung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die 
Kündigung eines Landes lässt das Vertragsver-
hältnis unter den übrigen Ländern unberührt, je-
doch kann jedes der übrigen Länder das Vertrags-
verhältnis binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.  

(2) Für die Kündigung der in § 25 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündi-

§ 26 Geltungsdauer, Kündigung  

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 
Er kann von jedem der vertragschließenden Län-
der zum Schluss des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kün-
digung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 
erfolgen. Das Vertragsverhältnis kann hinsichtlich 
§ 20 Abs. 3 und 5 erstmals zum 31. Dezember 
2008 mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresen-
de gesondert gekündigt werden: Wird der Staats-
vertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann 
die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem 
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kün-
digung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die 
Kündigung eines Landes lässt das Vertragsver-
hältnis unter den übrigen Ländern unberührt, je-
doch kann jedes der übrigen Länder das Vertrags-
verhältnis binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.  

(2) Für die Kündigung der in § 25 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündi-
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gungsvorschriften maßgebend. gungsvorschriften maßgebend. 

§ 27 Notifizierung  

Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen 
der Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 
98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Richtli-
nie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften. 

§ 27 Notifizierung  

Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen 
der Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 
98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Richtli-
nie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften. 

§ 28 In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung  

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2003 in 
Kraft. Sind bis zum 31. März 2003 nicht alle Ratifi-
kationsurkunden bei der Staats- oder Senatskanz-
lei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegens-
tandslos.  

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit.  

(3) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder 
werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk-
staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages und des Me-
diendienste-Staatsvertrages in der Fassung, die 
sich aus § 25 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu 
machen.   

§ 28 In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung  

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2003 in 
Kraft. Sind bis zum 31. März 2003 nicht alle Ratifi-
kationsurkunden bei der Staats- oder Senatskanz-
lei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegens-
tandslos.  

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit.  

(3) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder 
werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk-
staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des 
Deutschlandradio-Staatsvertrages und des Me-
diendienste-Staatsvertrages in der Fassung, die 
sich aus § 25 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu 
machen.   

 Protokollerklärungen 

Protokollerklärung aller Länder zum 14. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag 

Die Länder kommen angesichts der dynamischen 
Entwicklung der Medien überein, die Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten zu evaluieren. 

 

Protokollerklärung aller Länder zu § 5 des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages 

Die Länder erwarten, dass Anbieter gemäß § 3, 
die gewerbsmäßig oder in großem Umfang Tele-
medien verbreiten oder zugänglich machen, auch 
die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen 
Angebote für eine Positivliste programmieren, die 
auf der Grundlage einer Kooperation von staatli-
chen Stellen, Unternehmen und Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle zusammen gestellt wird 
(z. B. „fragFINN“). 
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Die Länder begrüßen die Anstrengungen der An-
bieter, zur Kennzeichnung von Inhalten Selbst-
klassifizierungssysteme zu entwickeln. Sie sehen 
in Selbstklassifizierungssystemen einen wichtigen 
Schritt zur Verbreitung von Alterskennzeichnun-
gen. Die Länder nehmen in Aussicht, die Nutzung 
solcher Systeme weiter zu privilegieren, sobald 
entsprechende Erfahrungen aus der Praxis vorlie-
gen. 

 

Protokollerklärung des Landes Baden-
Württemberg, der Freien Hansestadt Bremen, 
der Freien und Hansestadt Hamburg, des Lan-
des Hessen, des Saarlandes, des Landes 
Sachsen und des Landes Schleswig-Holstein 
zu § 5 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages 

Das Land Baden-Württemberg, die Freie Hanse-
stadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, das Saarland, das Land Sach-
sen und das Land Schleswig-Holstein unterstrei-
chen, dass die technische Umsetzung von Ju-
gendschutzmaßnahmen nicht dazu führen darf, 
dass anderweitige Schutzvorkehrungen verpflich-
tend vorgeschrieben werden. 

Das Land Baden-Württemberg, die Freie Hanse-
stadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, das Saarland, das Land Sach-
sen und das Land Schleswig-Holstein stellen fest, 
dass die Kontrollpflichten von Anbietern für fremde 
Inhalte, auch im Rahmen von Foren und Blogs, 
durch diesen Staatsvertrag nicht erweitert werden. 

 

Protokollerklärung aller Länder zu § 10 Abs. 2 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Die Länder sehen bei der digitalen Rundfunküber-
tragung technische Möglichkeiten zur Alterskenn-
zeichnung, die u. a. von Digitalreceivern und Fest-
plattenrekordern ausgelesen werden kann. Dies 
könnte ein wichtiger Ansatz zur Fortentwicklung 
des Jugendmedienschutzes sein. Sie erwarten von 
den Rundfunkveranstaltern und den Anbietern von 
Digitalreceivern und Festplattenrekordern An-
strengungen, die digitale Auslesbarkeit von Alters-
kennzeichen technisch umzusetzen. 
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Protokollerklärung des Landes Baden-
Württemberg 

Die Verbreitung von Inhalten über das Internet hat 
in den vergangenen Jahren eine besondere Dyna-
mik erfahren. Neue Kommunikationsformen und 
Dienste haben den Menschen hierbei einfache, 
leicht zugängliche Möglichkeiten der Meinungsäu-
ßerung und Interaktion eröffnet. Diese Formen der 
Bürgerbeteiligung stellen einen wertvollen Beitrag 
zur politischen Willensbildung und damit gelebte 
Meinungsfreiheit in einer modernen Demokratie dar. 
Das Land Baden-Württemberg begrüßt diese Ent-
wicklung und bekennt sich zu der Verantwortung 
unseres freiheitlichen Staatswesens, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Telemedien 
so auszugestalten, dass diese neuen Formen der 
Bürgerbeteiligung bestmögliche Entfaltungsmög-
lichkeiten finden. Zu hohe und unklare rechtliche 
Anforderungen können dabei insbesondere auf 
private und nicht gewerbliche Anbieter von Medien-
inhalten eine abschreckende Wirkung entfalten. 
Dies birgt die Gefahr, dass diese aus Sorge vor 
unübersehbaren rechtlichen Konsequenzen auf die 
Nutzung des Internets als Verbreitungsweg ihrer 
Medienangebote verzichten. 
Der aktuellen Konzeption des Jugendmedienschut-
zes liegt erkennbar das Bemühen zugrunde, die 
bisherigen, ganz überwiegend auf die kommerzielle 
Verbreitung von Medienangeboten zugeschnittenen 
Lösungen auch für die veränderten Strukturen der 
Medienverbreitung über das Internet nutzbar zu 
machen. Schutzmaßnahmen wie Sendezeitbegren-
zungen oder die Kennzeichnung von Produkten mit 
Altersbeschränkungen haben sich dabei für die 
klassischen Verbreitungswege (Rundfunk, Vertrieb 
von Ton- und Datenträgern) bewährt. Aufgrund der 
unterschiedlichen Verbreitungswege und der hohen 
Zahl nicht gewerblicher Anbieter im Internet lassen 
sich mit diesen Mechanismen aber nicht ohne wei-
teres sämtliche Besonderheiten der Medienverbrei-
tung über das Internet abbilden. 
Das Land Baden-Württemberg tritt daher dafür ein, 
die in Aussicht genommene Evaluation des neuen 
Jugendmedienschutzstaatsvertrages zugleich als 
Chance für eine grundlegende Neukonzeption des 
Jugendmedienschutzes für Internetangebote zu 
nutzen. Nur so lassen sich maßgeschneiderte Lö-
sungen finden, die dem Bedürfnis sowohl nach ei-
nem effektiven Erwerb von Medienkompetenz durch 
Kinder und Jugendliche als auch nach vorbeugen-
dem Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten 
Rechnung tragen. 

 


